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Beschlussempfehlung 
 
des Rechtsausschusses 
 
 

 
Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung, ob die Alimentation der Kläger in den 
Jahren 2013 bis 2015 hinsichtlich der kinderbezogenen Gehaltsbestandteile bei 
Richterinnen und Richtern der Besoldungsgruppe R 2 mit drei bzw. vier Kindern mit 
Artikel 33 Absatz 5 GG vereinbar ist. 
 
 2 BvL 6/17  
 2 BvL 7/17 
 2 BvL 8/17 
 Vertrauliche Vorlage 17/45 

 
 
Berichterstatter    Abg. Dr. Werner Pfeil 
 
 
 
Beratung 
 
Der Rechtsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 8. April 2019 mit den oben angegebenen 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht -2 BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17 - befasst 
und beschlossen, eine Stellungnahme nicht zu empfehlen. 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Landtag nimmt zu den Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nicht Stellung. 
 
 
 
Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender  


